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(2) Geologische Erkundungsarbeiten auf Lagerstät
ten und Speicher, die bereits genutzt werden, sind mit 
einer Vorratsberechnung abzuschließen und ebenfalls 
der Zentralen Vorratskommission zur Bestätigung ein
zureichen.

(3) Die Einreichungs- und Bestätigungspflicht er
streckt sich auf Lagerstättenvorräte sämtlicher minera
lischer Rohstoffe im Sinne des Berggesetzes der Deut
schen Demokratischen Republik vom 12. Mai 1969 (ein
schließlich Grundwasservorräte) sowie auf Speicher
volumina mit Ausnahme von Kavernenspeichern.

(4) Der Einreichungspflicht unterliegen auch pro
gnostische Vorräte mineralischer Rohstoffe.

§9
(1) Die Berechnung der Lagerstättenvorräte und 

Speichervolumina erfolgt nach den von der Zentralen 
Vorratskommission herausgegebenen und vom Staats
sekretär für Geologie bestätigten Klassifikationen, In
struktionen und Richtlinien.*

(2) Die Klassifikationen, Instruktionen und Richt
linien sind für alle Organe, Betriebe und Einrichtun
gen, die Lagerstättenvorräte sowie unterirdische Spei
cher — mit Ausnahme von Kavemenspeichern — er
kunden oder nutzen, verbindlich.

§10
(1) Das Verfahren der Bestätigung berechneter La

gerstättenvorräte sowie berechneter Speichervolumina 
erfolgt nach der dafür festgelegten Ordnung.

(2) Die zuständigen Organe, Betriebe und Einrich
tungen haben spätestens bis zum 1. November des 
laufenden Jahres Zeitpläne zum Zwecke einer Ab
stimmung an die Zentrale Vorratskommission einzu
reichen, in denen für jedes Quartal die Objekte zu 
nennen sind, für die im Folgejahr Vorratsberechnun
gen der Zentralen Vorratskommission vorgelegt wer
den.

(3) Die Zentrale Vorratskommission hat innerhalb 
vön 8 Wochen über eingereichte Vorratsberechnungen 
zu entscheiden (Bestätigung oder Nichtbestätigung der 
Lagerstättenvorräte bzw. Speichervolumina). Zur 
Verhandlung bei der Zentralen Vorratskommission 
sind alle beteiligten Organe bzw. Betriebe (einreichen
der Erkundungsbetrieb, Gewinnungsbetrieb, Speicher
betrieb bzw. Auftraggeber für geologische Erkundungs
arbeiten sowie die zuständige Bezirksstelle für Geo
logie u. a.) einzuladen.

(4) Die Entscheidungen der Zentralen Vorratskom
mission sind für die einreichenden Erkundungsbe
triebe, für die Gewinnungsbetriebe, für die Speicher
betriebe bzw. für die Auftraggeber für geologische 
Erkundungsarbeiten verbindlich. Die Bestätigung der 
Lagerstättenvorräte bzw. Speichervolumina ist Vor
aussetzung für. die vertragsrechtliche Abnahme der in 
den Wirtschaftsverträgen vereinbarten Erkundungs
leistungen. Die Partner der Wirtschaftsverträge kön
nen vereinbaren, daß die Bestätigung der Lagerstät
tenvorräte durch die Zentrale Vorratskommission zu
gleich als vertragsrechtliche Abnahme der gesamten 
Erkundungsleistung gilt.

• Zur Zeit gelten bis zur Neufassung die von der Zentralen 
Vorratskommission herausgegebenen Klassifikationen, Instruk
tionen und Richtlinien.

(5) Gegen die Entscheidungen der Zentralen Vor
ratskommission können die Leiter der zuständigen zen
tralen staatlichen Organe bzw. Vorsitzenden der zu
ständigen Räte der Bezirke beim Staatssekretär für 
Geologie Einspruch einlegen. Der Staatssekretär für 
Geologie kann die Entscheidungen der Zentralen Vor
ratskommission aufheben und ein erneutes Bestäti
gungsverfahren anordnen.

V.
Erfassung der Lagerstättenvorräte

§11
(1) Die Lagerstättenvorräte werden vom Staatssekre

tariat für Geologie jährlich im „Vorratsstand der mine
ralischen Rohstoffe der Deutschen Demokratischen Re
publik“ erfaßt. Ausgenommen davon sind Grund-, 
Mineral- und Heilwasser.

(2) Die Gewinnungsbetriebe, die bestätigte Lager
stättenvorräte nutzen bzw. denen bestätigte Lager
stättenvorräte zur Nutzung zugeordnet sind, haben 
jährlich den jeweiligen Vorratsstand ihrer Lagerstät
ten an das Staatssekretariat für Geologie zu melden.

(3) Die Gewinnungsbetriebe, die gegenwärtig noch 
nicht bestätigte Lagerstättenvorräte nutzen, haben die 
berechneten und geschätzten Lagerstätten Vorräte zu 
melden.

(4) Lagerstättenvorräte der Steine und Erden, die 
noch keinem Gewinnungsbetrieb zur Nutzung zugeord
net wurden, sind von der zuständigen Bezirksstelle für 
Geologie an das Staatssekretariat für Geologie zu mel
den.

(5) Die Vorratsmeldungen sind
— für die zentralgeleiteten Gewinnungsbetriebe über 

die zuständige VVB bzw. das zuständige Kombinat,

— für die örtlich geleiteten Gewinnungsbetriebe ein
schließlich genossenschaftlicher und anderer sozia
listischer Einrichtungen, Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung und private Industrie- und Handwerks
betriebe über die zuständige Bezirksstelle für Geo
logie

dem Staatssekretariat für Geologie einzureichen.

(6) Die Vorratsmeldungen sind jährlich bis zum 
15. März für das vergangene Jahr (Berichtsjahr) dem 
Staatssekretariat für Geologie entsprechend der An
lage über Form und Inhalt der Vorratsmeldungen in 
einfacher Ausfertigung einzureichen. Von den zentral
geleiteten Beitrieben der Steine-und-Erden-Industrie 
sind dem Staatssekretariat für Geologie 2 Ausferti
gungen je Vorratsmeldung einzureichen.

(7) Bei der ersten von den Gewinnungsbetrieben ab
zugebenden Vorratsmeldung und auf besondere Anfor
derung durch das Staatssekretariat für Geologie ist 
neben der Meldung über die Vorratsbewegung eine 
Kurzbeschreibung der Lagerstätte und der Technolo
gie und Ökonomie des Gewinnungsbetriebes beizu
fügen.

VI.
Erfassung und Kontrolle von Vorratsverlusten

§12
(1) Vorratsverluste sind solche Teile der Bilanzvor

räte* einer Lagerstätte, die als Folge von Projektie-

* Bilanzvorräte - durch Erkundungsarbeiten nachgewiesene 
Lagerstättenvorrfite, die den Konditionen entsprechen, d. h. 
sich gegenwärtig für eine volkswirtschaftliche Nutzung eignen.


